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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bütow beschließt: 
 

1. die während der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 03 „Turnierstall Wackstower Berge“ der Gemeinde Bütow 
vorgebrachten Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 
(siehe beiliegende Anlage zum Abwägungsbeschluss) 
 

2. die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
 
 

Sachverhalt 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 „Turnierstall Wackstower 
Berge“ hatte im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 17.07.2022 bis einschließlich 
19.08.2022 zur Einsichtnahme ausgelegen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
03.08.2022 durch das vom Vorhabenträger beauftragte Planungsbüro zur Abgabe von 
Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Die vorgetragenen Anregungen der Behörden und sonstigen TöB sind in beiliegendem 
Abwägungsmaterial zusammengestellt. Das Abwägungsergebnis ist mitzueilen. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

         

Finanzielle Auswirkungen  x Nein   Ja 



 

Anlage/n 
1 Abwägungsmaterial (Bütow vB 03_Abwägung (öffentlich) 

 
 

       
Im Haushalt vorgesehen? 

  Nein   Ja, Produktkonto  

      ………………. 

Ertrag/Einzahlung in €              ……………………     Überplanmäßige Ausgabe 

  
  

   

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………   Außerplanmäßige Ausgabe 

            



 

 

 
 

 
 
 
 
 

GEMEINDE BÜTOW 
 

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 
„Turnierstall Wackstower Berge“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss  
 

Bearbeitungsstand 17.03.2023 
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Die Auflistung der vorgelegten Unterlagen wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass in der Stellungnahme 
vom 29.11.2021 festgestellt wurde, dass die Planung mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich mit dem Entwurf der Pla-
nung keine neuen raumordnerisch relevanten Sachverhalten ergeben. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 03 den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung entspricht. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass das geplante Vorha-
ben keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz sowie keine 
Belange nach Energiewirtschaftsgesetz in der Zuständigkeit des Berg-
amtes Stralsund berührt. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich des Vorhabens zur-
zeit keine Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von 
Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des Bergam-
tes Stralsund keine Einwände oder ergänzende Anregungen vorge-
bracht werden.  
 
Der Hinweis zum Ende der Bergaufsicht wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der Telekom 
prinzipiell keine Einwände gegen die Planung bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planungsbereich ober-
irdische Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 
Der beigefügte Lageplan wird nachfolgend geprüft (S. 5). 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich 
zu beachten. 
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Die Hinweise bzgl. der Umverlegung von Telekommunikationsleitun-
gen werden zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beach-
ten. 
 
Die Anlagen und weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Im Geltungsbereich 
sind Telekommunikationsleitungen der Telekom vorhanden. Umverle-
gungen oder Änderungen sind nicht erforderlich. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass sich im angefragten 
Bereich Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH befinden. 
 
 
 
 
 
 
Die beigefügten Anlagen werden zur Kenntnis genommen. Der Spar-
tenplan „Strom NS“ wird nachfolgend geprüft. 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Unterlagen werden zur Kenntnis genommen und aus Da-
tenschutzgründen nicht in die Abwägung eingestellt. Aus diesen nicht 
eingestellten Unterlagen gehen keine planrelevanten Informationen 
hervor. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Entlang des Weges 
„Wackstower Berge“ sind Niederspannungsleitungen der E.DIS Netz 
GmbH vorhanden. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Innerhalb des Plange-
bietes sind Niederspannungsleitungen der E.DIS Netz GmbH vorhan-
den, die das nächstgelegene Gebäude anbinden. Änderungen sind 
derzeit nicht beabsichtigt. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme des 
Forstamtes vom 31.08.2022 (siehe Seite 10 – 11) geändert wurde und 
somit gegenstandslos ist. 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass dem Entwurf der Pla-
nung seitens der Forstbehörde zugestimmt wird. 
 
Die Begründung, dass während des Ortstermins am 25.10.2022 keine 
Waldeigenschaft der vorhandenen Sukzessionsgehölze festgestellt 
werden konnte, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das forstrechtliche Einverneh-
men erteilt wird. 
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Die Ausführungen zum Planverfahren werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
I. Allgemeines/Grundsätzliches 
 
Zu 1.: Die Ausführungen zu den Planungsinhalten werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass Bauleitpläne den Zielen 
der Raumordnung anzupassen sind und das Vorhaben gemäß der 
landesplanerischen Stellungnahme vom 29.11.2021 den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 
 
 
 
 
Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass Bebauungspläne aus 
dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Es wird weiter zur 
Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Bütow über keinen Flächen-
nutzungsplan verfügt und der Bebauungsplan demnach genehmi-
gungspflichtig ist. 
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1. 
 
 
 
2. 

 
 
 
Zu 4.: Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass ein vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan den Vorhaben- und Erschließungsplan des 
Vorhabenträgers, den Durchführungsvertrag sowie die Satzung über 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan enthält.  
 
Die Voraussetzungen für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Durchführungsvertrag wird zwischen der Gemeinde und dem Vor-
habenträger geschlossen und wird durch die Gemeindevertretung vor 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gebilligt. 
 
Der Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig-
keit des Vorhabenträgers wurde bereits bei Antragsstellung auf Einlei-
tung eines Bauleitplanverfahrens erbracht. Die Gemeinde hat sich da-
von im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht überzeugt. 
 
Der Vorhabenträger ist der Eigentümer der Flächen. 
 
 
 
  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
II. Bedenken, Anmerkungen und Hinweise 
 
1.1 Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Zu 1. Die Gemeinde nimmt die Zusammenfassung zum Planungsziel 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 zur Kenntnis.  
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2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Fläche des 
Plangebietes wurde am 18.01.2013 vollständig aus der Bergaufsicht entlas-
sen. Für diese Entlassung liegt ein genehmigter Antrag zur Beendigung der 
Bergaufsicht für den gesamten Tagebau Wackstow vom 18.01.2013 vor. Das 
Bergamt Stralsund gab zudem darüber Auskunft, dass der Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte an dem Beendigungsverfahren der Bergaufsicht be-
teiligt wurde. 
 
Zu 3. Die Gemeinde hat die Flächenzugehörigkeit zum Rahmenbetriebsplan 
und zum Hauptbetriebsplan überprüft. Aus dieser Prüfung ergibt sich, dass 
sich diese beiden Pläne ausschließlich auf den nördlichen Bereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 beziehen. Demnach war nur dieser 
Bereich als Fläche für die Erstaufforstung vorgesehen: 
 

 
Plangebiet (rot) mit dem Bereich des Rahmenbetriebsplanes und des Haupt-
betriebsplanes (grün flächig – Alter Tagebau Wackstow) 
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Ein Abschlussbetriebsplan liegt für den Bereich „Wackstow NW“ nicht vor. 
Das Bergamt Stralsund konnte zu dem Bereich „Bewilligungsfeld Wackstow“ 
keine Auskunft über einen Abschlussbetriebsplan machen, es verweist ledig-
lich auf den Hauptbetriebsplan. Der Hauptbetriebsplan für den Kiestagebau 
Wackstow im Bewilligungsfeld II-B-f-013/94 und im Bergwerksfeld Wackstow 
NW verweist für die Wiedernutzbarmachung auf den Rahmenbetriebsplan 
Wackstow-Nordwest. Dieser Rahmenbetriebsplan trifft im Kapitel 4 „Wie-
dernutzbarmachung“ konkrete Aussagen zu den Sukzessionsflächen. Diese 
waren in verschiedenen Bereichen des Plangebietes vorgesehen (Tagebau-
sohle, Hänge der Innenkippen sowie süd- und südwestorientierte Böschun-
gen). Die übrigen Bereiche sollten durch Bepflanzung entwickelt werden. 
Teilweise war das Pflanzen von Sträuchern vorgesehen, in anderen Berei-
chen waren Aufforstungen geplant. Für die zu verwendenden Gehölze liegt 
eine Liste (Tab. 3, S. 51 Rahmenbetriebsplan Wackstow-Nordwest 1996) vor. 
Die Gemeinde hat das Wiedernutzbarmachungskonzept bei der Planung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 „Turnierstall Wackstower Ber-
ge“ berücksichtigt. 
 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes erfolgte eine 
Überprüfung der vorhandenen Biotopstrukturen. Dabei konnte festgestellt 
werden, dass in den Randbereichen teilweise Gehölzbereiche vorhanden 
sind, die den Festlegungen des Rahmenbetriebsplanes entsprechen. Im 
Rahmen dieser Gehölzpflanzungen erfolgte auch die Pflanzung der 7 bzw. 17 
Laubbäume als Ausgleich für den Anbau des Sozialgebäudes und der Lager- 
und Maschinenunterstellhalle. 
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4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
Zu 4. Der Antrag zur Beendigung der Bergaufsicht für den gesamten Tagebau 
Wackstow wurde am 18.01.2013 vom Bergamt Stralsund genehmigt. In der 
Stellungnahme des Bergamtes Stralsund zum Vorentwurf des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 03 mit Datum vom 02.12.2021 bestätigt das Berg-
amt, dass die Satzung der Gemeinde Bütow über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 03 „Turnierstall Wackstower Berge“ keine bergbaulichen 
Belange nach Bundesberggesetz (BbergG) sowie keine Belange nach Ener-
giewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund 
berührt. Außerdem teilte das Bergamt mit, dass für den Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 03 zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder Anträge auf 
Erteilung von Bergbauberechtigungen vorliegen. Dementsprechend ist der 
Vorhabenbereich als aus dem Bergrecht entlassen zu betrachten.  
 
Zu 5. Im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 ist 
eine Biotoptypenkarte (Abbildung 3) vorhanden, welche die Biotoptypen dar-
stellt, die sich aus den Vorgaben der Renaturierung ergeben sollten. Unter der 
Biotoptypendarstellung ist das Luftbild des Plangebietes sichtbar. Anhand 
dieser Karte kann nachvollzogen werden, in welchen Bereichen sich die Bio-
tope aus der Kompensation des bergrechtlichen Verfahrens entwickelt haben 
und auf welchen Flächen noch Kompensationsbedarf besteht. Dementspre-
chend ist diese Karte die Grundlage für die Eingriffs- und Ausgleichbilanzie-
rung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03. Die Satzung des 
Bebauungsplanes wird um die soeben dargelegten Erläuterungen ergänzt.  
 
Zu 6. Grundlage für die Eingriffsbilanzierung bilden die zu erwartenden Bioto-
pe nach Umsetzung des Wiedernutzbarmachungskonzeptes. Es erfolgte be-
reits zum Entwurf ein Abgleich zwischen der tatsächlichen Ausprägung von 
Renaturierungsflächen und dem Wiedernutzbarmachungskonzept.  
Anhand des Wiedernutzbarmachungskonzeptes wird ersichtlich, in welchen 
Bereichen des Plangebietes sowohl Aufforstung als auch Sukzession stattfin-
den sollten. In den Bereichen, in welchen die Reitanlage zum größten Teil 
bereits umgesetzt ist, wird als Ausgangsbiotop der Biotoptyp Sand- bzw. 
Kiesgrube verwendet, da in diesem Bereich keine Unterlagen zu einer mögli-
chen Renaturierung vorliegen. Diese Vorgehensweise wurde am 07.12.2022 
bei einer Videokonferenz mit der der unteren Naturschutzbehörde abge-
stimmt. 
Des Weiteren wurden die benannten Versiegelungen innerhalb der Berech-
nung des Eingriffes des Entwurfes berücksichtigt. Die festgesetzten Grundflä-
chen bzw. Grundflächenzahlen berücksichtigen den aktuellen Bestand der  
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7. 
 
 
 
 

 
Reitanlage einschließlich eines kleinen Spielraumes für eine künftige Entwick-
lung. Diese Darstellungen werden im Umweltbericht detailliert und präzisiert. 
Die in der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde aufgeführten Flä-
chen für Teilversiegelung (Auslaufflächen, Longierzirkel) sind derzeit weder 
teil- noch vollversiegelt und erhalten in der Berechnung keinen Zuschlag für 
eine Versiegelung. Für den Reitplatz wird eine Festsetzung in den Plan auf-
genommen, die eine Teilversiegelung dieses Bereiches zulässt. Diese Teil-
versiegelung wird in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. 
 
Die Grundlagen für die Eingriffsdarstellung wurden soeben erläutert. Aus-
gangsgrundlage für die Darstellung des Eingriffes stellen die Aussagen des 
Wiedernutzbarmachungskonzeptes sowie die Nutzung als Kiestagebau dar. 
Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, liegt ein 
Vorhaben- und Erschließungsplan vor. Das Wiedernutzbarmachungskonzept 
liegt nur durch verbale Beschreibungen vor. Dementsprechend wurden die 
dort getroffenen Aussagen für den hier betrachteten Teilbereich interpretiert.  
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass gemäß Seite 7 der Begründung keine 
weitere Versiegelung auf naturbelassenen Flächen entsteht. Die beanspruch-
ten Flächen sind bereits durch die Nutzung von Kiesabbau, Schießstand und 
Baustofflager stark anthropogen überformt. Auf Seite 9 der Begründung wird 
darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls die Wege innerhalb des Plangebie-
tes noch versiegelt werden. Diese Wege stellen sich zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht als naturbelassene Flächen dar. Dementsprechend sind die Angaben 
der Begründung nicht widersprüchlich. 
In Tabelle 1 ist die Flächenaufteilung innerhalb des Geltungsbereiches darge-
stellt. Die 90 m² beziehen sich auf die im Bebauungsplan dargestellten Stra-
ßenverkehrsflächen. 
 
Die Gemeinde nimmt die Forderung nach einem Schichtenaufbau der Frei-
laufflächen zur Kenntnis. Aufgrund der Vorbelastung durch die Nutzung als 
Kiestagebau und die damit einhergehende Veränderung der natürlichen Bo-
denstruktur weist die Gemeinde diese Forderung jedoch zurück. Die Gemein-
de bestimmt den Inhalt der Umweltprüfung.  
 
Zu 7. Die GRZ bzw. GR für die Sondergebiete 1-3 wurden auf Grundlage der 
Vermessung sowie der Auswertung von Luftbildern geprüft und sind ausrei-
chend bemessen. Für die zulässige Teilversiegelung wird nach Absprache mit 
der unteren Naturschutzbehörde zum Satzungsbeschluss des vorliegenden  
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8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 

 
Bebauungsplanes eine Festsetzung ergänzt und diese Fläche wird im Um-
weltbericht in die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung aufgenommen. 
 
Zu 8. Die Berechnung des durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 03 vorbereiteten Eingriffs in Natur und Landschaft und 
der Kompensation dafür wurde auf der Grundlage der Hinweise zur Eingriffs-
regelung M-V (Neufassung 2018) erstellt. Nach Abstimmungen mit der unte-
ren Naturschutzbehörde (Videokonferenz 07.12.2022) wird der nördliche Be-
reich des Plangebietes mit den potentiell aus den Renaturierungsmaßnahmen 
entstandenen Biotoptypen bilanziert. Für den südlichen Teil des Geltungsbe-
reiches liegen keine Unterlagen zur Renaturierung vor. Dementsprechend 
wird der Biotoptyp Sand- bzw. Kiesgrube für die Bilanzierung verwendet. 
 
Zu 9. Der Hauptbetriebsplan 2012-2014 gilt für den nördlich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 03 noch bestehenden Tagebau. Somit steht 
dieser Hauptbetriebsplan nicht im Zusammenhang mit dem Plangebiet. Der 
Hauptbetriebsplan für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 03 ist in den Jahren 2001-2003 erarbeitet worden. Die Kom-
pensation, welche sich aus dem Tagebau ergibt, erfolgt mit dem Ausgleich für 
den Eingriff des Bebauungsplanes. Der Eingriff für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 03 wird auf der Grundlage der nicht umgesetzten Kom-
pensationsmaßnahmen für den Eingriff in den Naturhaushalt für die durch 
Auskiesung betroffenen Flächen berechnet. Dadurch wird der Verlust der 
hochwertigen Flächen, welche sich entwickeln sollten, berechnet. Dement-
sprechend wird mit dem Ausgleich für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 03 auch der Ausgleich für die fehlende Renaturierung erbracht. 
 
Zu 10. Die Schutzgüter werden nach dem Ist-Zustand bewertet, da abgeprüft 
werden muss, ob durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 Be-
einträchtigungen auf die einzelnen Schutzgüter entstehen. Dies kann nicht 
rückwirkend erfolgen. Ebenso ist es beim Artenschutz nur möglich, vorhande-
ne Arten zu schützen. Besonders in diesem Punkt ist eine Betrachtung des 
Zustandes nach der potentiellen Renaturierung nicht zielführend.  
Wie in den vorangestellten Aussagen erläutert, erfolgt die Darstellung der 
Eingriffsbilanzierung auf der Grundlage des Wiedernutzbarmachungskonzep-
tes. Es fanden intensive Abstimmungen mit dem Bergamt statt. Das Plange-
biet ist teilweise seit ca. 1980 bereits nicht mehr aktiv als Tagebau genutzt. 
Für einen Zeitraum von ca. 10 Jahren wurde das Gelände als Schießplatz der 
Kampftruppen der DDR genutzt. Ab 1993 erfolgte dann die Nutzung als  
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12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betriebsfläche zur Lagerung von Baustoffen und Lkws im Süden des Plange-
bietes. Es wurden dort Sand und Kies abgebaut sowie Bauschutt recycelt. 
Das Plangebiet war zu Zeiten der Nutzung als Schießplatz und als Betriebs-
fläche stark verdichtet. 
Trotz dieser Zwischennutzungen erfolgte die Eingriffs- und Ausgleichsbilan-
zierung bereits zum Entwurf nach den Vorgaben des Wiedernutzbarma-
chungskonzeptes. Zum Satzungsbeschluss erfolgte die Teilung des Plange-
bietes in den nördlichen Bereich, für den das Wiedernutzbarmachungskon-
zept vorliegt, und in den südlichen Bereich, der keine Vorgaben zu einer mög-
lichen Renaturierung hat. 
 
Zu 11. Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 festgesetzten Grün-
flächen dienen dem Erhalt der vorhandenen Vegetation und somit der teilwei-
se umgesetzten Renaturierungsmaßnahmen.  
Es handelt sich nicht um Maßnahmen, die im Rahmen des hier vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als Kompensation berücksichtigt wer-
den. Der durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 03 entstehende 
Eingriff in Natur und Landschaft wird vollständig über den Kauf von Ökopunk-
ten ausgeglichen. Die Aussagen im Umweltbericht werden diesbezüglich er-
gänzt und präzisiert. Die Darstellung der Kompensation ist korrekt und bedarf 
keiner Überarbeitung. 
 
Zu 12. „Windenergieanlagen bis zu 10 m Höhe, gemessen von der Gelände-
oberfläche bis zum höchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Fläche und 
einem Rotordurchmesser bis zu 3m“ (§ 61 Abs. 1 Nr. 3 c Landesbauordnung) 
zählen zu den verfahrensfreien Bauvorhaben. Das heißt, sie sind, sofern die 
Gemeinde sie im Rahmen eines Bebauungsplanes nicht ausschließt, allge-
mein zulässig. Der Bebauungsplan muss keine Festsetzungen zur Höhe und 
Anzahl der Anlagen treffen. Im Sinne eines Ausbaus erneuerbarer Energien 
wird die Gemeinde Bütow diesbezüglich keine Beschränkungen vornehmen. 
Eine Betrachtung im Umweltbericht ist nicht erforderlich. 
 
Zu 13. Das Flurstück 7/6 befindet sich zum Großteil außerhalb des Plangebie-
tes. Dementsprechend ist die Weidefläche nicht mehr Betrachtungsgegen-
stand des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 „Turnierstall Wack-
stower Berge“. 
 
1.2 Artenschutz 
Die grabbaren, südexponierten Flächen bzw. Böden für die Eiablage bzw. 
Reproduktion der Zauneidechse werden im Bebauungsplan gekennzeichnet  
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und mit einer entsprechenden Festsetzung zum Schutz der Zauneidechse 
versehen. 
 
Die festgesetzte private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Ruderalflä-
che-Zauneidechse“ ist zum Schutz der Zauneidechse naturnah zu belassen 
und zu erhalten. Die Fläche ist zweimal jährlich zu Mähen und das Mähgut ist 
abzutransportieren. Die Errichtung von baulichen Anlagen jeglicher Art, Stell-
plätzen, Garagen und sonstigen Nebenanlagen im Sinne der §§ 12 u. 14 
BauNVO ist unzulässig. 
Die Festsetzung für diesen Bereich dient dazu, die vorhandene Sukzessions-
fläche in ihrem jetzigen Zustand zu erhalten und damit den Bereich für die 
Zauneidechse zu sichern.  
 
1.3 Wasserwirtschaft 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den vorhandenen Trinkwasser-
brunnen keine wasserrechtliche Erlaubnis registriert ist und diese zu beantra-
gen ist. Der Antrag erfolgt im Rahmen des Bauantrages, der dem Bebau-
ungsplanverfahren nachgeordnet ist. 
 
Die Hinweise zur Gewässerbenutzung werden zur Kenntnis genommen und 
sind grundsätzlich zu beachten. 
 
Die Prüfung des Brunnens durch einen Sachverständigen erfolgt vor Beantra-
gung der wasserrechtlichen Erlaubnis und wird der unteren Wasserbehörde 
übermittelt. 
 
Die weiteren Hinweise zum Brunnen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass der Löschwasserbedarf mit 
48 m³/h für den Zeitraum von zwei Stunden anzusetzen ist und der Wasser-
tank in Kombination mit einer Zisterne als nicht ausreichend bewertet wird. 
Die Größe der Zisterne wird vom Vorhabenträger auf 48 m³ erhöht. Zusätzlich 
dazu wird geprüft, ob die restliche Wassermenge über den Brunnen bereitge-
stellt werden kann. 
 
1.4 Bodenschutz/Abfallrecht 
Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
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2. Bautechnischer Brandschutz 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass der Löschwasserbe-
darf mit 48 m³/h für den Zeitraum von zwei Stunden anzusetzen ist. 
Die Größe der Zisterne wird auf 48 m³ erhöht. Zusätzlich dazu wird 
geprüft, ob die restliche Wassermenge über den Brunnen bereitgestellt 
werden kann. 
 
 
III. Sonstiges 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Flurstück 7/6 befindet 
sich zum Großteil außerhalb des Plangebietes. Dementsprechend ist 
die Weidefläche nicht mehr Betrachtungsgegenstand des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 03 „Turnierstall Wackstower Berge“. 
 
Der Hinweis zur Abwassersammelgrube wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
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Nach der Videokonferenz am 07.12.2022 erfolgte am 18.01.2023 ein Vor-
Ort-Termin im Plangebiet mit dem Flächeneigentümer und dem Mitarbei-
ter der unteren Naturschutzbehörde Herrn Hohn. Bei diesem Termin 
sollte der mögliche Versiegelungsgrad des vorhandenen Reitplatzes und 
der vorhandenen Paddocks geklärt werden. Die Gemeinde Bütow stellt 
die sich daraus ergebenden Forderungen bzw. Aussagen hiermit in die 
Abwägung ein.  
 
E-Mail der unteren Naturschutzbehörde zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 03 „Turnierstall Wackstower Berge“: 
 
Hinweise zur eingereichten Planunterlage 
1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die mögliche Versiegelung der 
Wege innerhalb des Plangebietes wird in der vorhandenen Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. In dieser vorhandenen Bilanzierung 
werden anhand der GRZ bzw. GR die höchstmöglichen Versiegelungen in-
nerhalb der einzelnen Sondergebiete des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 03 errechnet. Die Versiegelung der Wege zählt mit zu dieser er-
rechneten Versiegelung. Auf eine separate Ausweisung von Stellplätzen wird 
verzichtet. Im Rahmen des Versiegelungsanteiles wurden entsprechende 
Flächen berücksichtigt.  
 
2. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zur vorliegenden Planung geht 
von der höchsten zulässigen Versiegelung der einzelnen Sondergebiete aus. 
Im Rahmen der Darstellung der Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 
wurden die festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ) bzw. Grundflächen (GR) 
vollständig berücksichtigt und sind in der Eingriffsbilanzierung dargestellt. Hier 
wurde von einem unbebauten Zustand ausgegangen.  
Dementsprechend darf nun durch die bereits vorhandene Versiegelung in 
manchen Bereichen gemäß der GRZ bzw. GR nur noch die Differenz, zwi-
schen der bereits vorhandenen Versiegelung und der höchstmöglichen zuläs-
sigen Versiegelung, versiegelt werden. 
 
3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Durch das Mittel des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes ist eine mögliche Wohnnutzung des Sozialge-
bäudes automatisch an den Wirtschaftsbetrieb gebunden. Der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan schafft vorwiegend die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Betrieb eines Turnierstalls. 
 
 

6 
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4. Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und weist die untere Natur-
schutzbehörde darauf hin, dass sich die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in ihren Stellungsnahmen auf 
ihren Aufgabenbereich zu beschränken haben. 
 
5. Die gesetzlichen Bestimmungen der Ökokontoverordnung werden zur 
Kenntnis genommen. Die verbindliche Reservierungsbestätigung wird vor 
dem Satzungsbeschluss gemäß der Aussagen des § 9 Abs. 3 der Ökokonto-
verordnung bei der unteren Naturschutzbehörde eingereicht. Hierzu wurden 
bereits Abstimmungen mit dem Landesforstamt als Ökokontoinhaber getrof-
fen.  
 
6. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die fehlende/ überplante Suk-
zession wurde bereits in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung berücksich-
tigt. Die möglicherweise durch die Sukzession entstandenen Biotoptypen die-
nen als Ausgangsbiotope für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung.  
Nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde bildet die Grundlage 
für den nördlichen Teil des Plangebietes das bestehende Wiedernutzbarma-
chungskonzept. Es wurden dementsprechend die gemäß diesem Konzept 
angedachten Biotoptypen verwendet. Dies beinhaltet die benannten fehlen-
den Sukzessionsflächen. Für den südlichen Teil wird der Zeitpunkt der Been-
digung der Nutzung durch Kiesabbau und Schießplatz als Grundlage für die 
Bilanzierung angenommen und deshalb größtenteils als Sand- und Kiesgrube 
aufgenommen. Demnach wird der Ausgleich für die fehlende Renaturierung 
im Rahmen der Bilanzierung vollständig berücksichtigt.  
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Anlage: Gedächtnisprotokoll Vor-Ort-Termin Turnierstall Wackstow 
 
1. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Flächen, auf denen die Ge-
bäude und Paddocks errichtet wurden, aufgrund der Vornutzung als Kiesgru-
be auch als solches in der Biotopbewertung betrachtet werden. Die möglichen 
Versiegelungen in diesem Bereich werden gemäß der HzE 2018 anhand der 
im Bebauungsplan festgelegten GR bzw. GRZ berechnet. 
 
2. Diese Aussage ist inkorrekt bzw. widerspricht den bisherigen Abstimmun-
gen mit der unteren Naturschutzbehörde (uNB). Gemäß den zuvor erfolgten 
Abstimmungen mit der uNB ist die Fläche anhand der im Wiedernutzbarma-
chungskonzept benannten Biotoptypen zu bewerten.  
Die Bereiche, die nach dem Wiedernutzbarmachungskonzept als Sukzessi-
onsflächen vorgesehen waren, werden nicht mit dem Ausgangsbiotoptypen 
Kiesgrube berechnet. Für diese Bereiche wurden die Biotoptypen ermittelt, die 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Vorgaben des Wiedernutzbarma-
chungskonzeptes dort entwickelt hätten. Anhand dieser ermittelten Biotopty-
pen wurde die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung für den nördlichen Ab-
schnitt des Bebauungsplanes ermittelt. In dieser Vorgehensweise sind die 
Verluste der nicht durchgeführten Renaturierung des nördlichen Plangebietes 
enthalten. Dementsprechend ist der Ausgleich für die Renaturierung der Kies-
grube in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 03 enthalten. Ein zusätzlicher Ausgleich der Sukzessi-
onsfläche ist somit nicht notwendig. Diese Vorgehensweise wurde in einer 
Videokonferenz (07.12.2022) mit der unteren Naturschutzbehörde abge-
stimmt. 
 
3. Der Ausgleich für die fehlende Sukzessionsfläche im Bereich der Pferde-
koppel ist ebenfalls bereits in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 enthalten (siehe Ausführungen 
zu Punkt 2). 
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4. Der terrestrische Eingriff wurde gemäß der HzE 2018 ermittelt.  
In der Eingriffsbilanzierung zum Bebauungsplan wird die Herangehensweise 
für die Bilanzierung ausführlich dargelegt:  
Aufgrund der besonderen Gegebenheiten, durch die bestehenden und ehe-
maligen Nutzungen des Plangebietes wird diese Vorgehensweise entspre-
chend angepasst. 
Das Plangebiet befindet sich im Osten der Gemeinde Bütow auf einer ehema-
ligen Kiesabbaufläche. Diese sollte laut Wiedernutzbarmachungskonzept in 
Teilen nach Nutzungsaufgabe renaturiert werden. Dieses Wiedernutzbarma-
chungskonzept liegt nur für den nördlichen Teil des Plangebietes (Alter Tage-
bau Wackstow) vor und wird dementsprechend nur für diesen Bereich ange-
wendet. Um den Verlust, der durch die nicht durchgeführte Renaturierung 
entstanden ist, auszugleichen, dienen, nach Absprache mit der unteren Na-
turschutzbehörde, die potentiell aus den Maßnahmen entstehenden Biotopty-
pen für die Berechnung des Eingriffs. Im südlichen Bereich des Plangebietes 
wird als Ausgangsbiotop der Biotoptyp Sand- bzw. Kiesgrube (XAK) verwen-
det, da für diesen Teil keine Unterlagen zur Renaturierung nach dem Kiesab-
bau vorliegen. Diese Vorgehensweise berücksichtigt sowohl den vorgesehe-
nen Zustand auf der Grundlage des Wiedernutzbarmachungskonzeptes als 
auch die Eingriffe, die mit der planungsrechtlichen Sicherung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 03 verbunden sind. 
 
Es wurden im Rahmen der Bilanzierung die möglichen Versiegelungen nach 
der entsprechenden GR bzw. GRZ ermittelt. In den vorgegebenen GR bzw. 
GRZ sind die bereits vorhandenen Versiegelungen berücksichtigt.  
 
Das Plangebiet befindet sich im Osten der Gemeinde Bütow im Außenbe-
reich. Die angrenzenden Bereiche sind überwiegend geprägt durch intensiv 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Nördlich und westlich des Plangebietes 
befinden sich außerdem in naher Umgebung Flächen zur Bodenaufbereitung. 
Der Boden aus dem Kiestagebau nördlich des Plangebietes wird in diesen 
Bereich mithilfe einer Siebanlage aufbereitet und gelagert. Der Boden wird mit 
LKWs von der Kiesabbaufläche zur Aufbereitungsfläche transportiert.  
Aus den soeben beschriebenen Störungen durch die Bodenaufbereitung wird 
hier für die Teilbereiche des Plangebietes im Umfeld von 100 m ein Lagefak-
tor von 0,75 veranschlagt. Für die übrigen Bereiche wird ein Lagefaktor von 1 
angenommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Paddocks als unversiegelt betrach-
tet werden.  
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In Bezug auf den Umgang mit dem Versiegelungsgrad des Longierzirkels und 
des Reitplatzes wurde nach Auskunft der Teilnehmer des Vor-Ort-Termins 
eine Grabung durchgeführt. Unter der Deckschicht des Reitplatzes aus einem 
Sand-Kiesgemisch befindet sich eine Lehmschicht, die teilweise aufgetragen 
wurde und teilweise anstehender Boden in diesem Bereich ist. Im Bereich des 
Longierzirkels wurde lediglich Sand auf den anstehenden Boden aufgebracht. 
Eine Versiegelung liegt somit nicht vor. 
 
5. Die Vorgehensweise der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wurde be-
reits unter den Punkten 2 und 4 erläutert. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilan-
zierung wird in der Satzung des Bebauungsplanes angepasst und um eine 
entsprechende Festsetzung für den Reitplatz ergänzt.  
 
6. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Kompensationsmaßnahmen vor 
Ort (z.B. Pflanzung von Bäumen) grundsätzlich möglich sind und die untere 
Naturschutzbehörde empfiehlt diese Maßnahmen mit der Behörde abzuspre-
chen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanes hat sich die Gemeinde nun für die Beglei-
chung des Kompensationserfordernisses durch den Ankauf von Ökopunkten 
entschieden.  
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass aus verkehrspolizeili-
cher Sicht keine Bedenken gegen die geplante Erschließung des 
Plangebietes bestehen.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Lage im Außenbe-
reich keine besonderen verkehrsrechtlichen Probleme bzw. Belange 
entstehen. 
 
Die Hinweise zur evtl. möglichen Verkehrsbeschilderung werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass es zum geplanten 
Vorhaben keine Einwände gibt. 
 
Der Hinweis zum Flüssiggastank wird zur Kenntnis genommen. Künftig 
ist eine Verlegung des Tanks geplant. Dies soll im Zuge der Baumaß-
nahmen am Sozial- und Bürogebäude erfolgen. Zusätzliche Kapazitä-
ten, die eine Gesamtlagerkapazität von 3 t überschreiten sind nicht 
vorgesehen. 
 
 
 
Der Verweis auf die Stellungnahme zum Vorentwurf der Planung wird 
zur Kenntnis genommen. Es wurden keine Hinweise oder Bedenken 
geäußert. 
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Die Gemeinde Bütow nimmt zur Kenntnis, dass der Geltungsbereich 
nicht direkt an einer Bundes- oder Landesstraße liegt, sodass die Zu-
ständigkeit des Straßenbauamtes Neustrelitz nicht berührt wird. 
 
Die Ausführungen zu den Planungsinhalten werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass dem Entwurf seitens der 
Straßenbauverwaltung zugestimmt wird. 
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